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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

19. Mäx~z 1985 Nr. 810

EG DEITINGEN: Genehmigung Erschiiessungsplafl, Strassen- und
Baul inienpian

Die Einwohnergerneinde Deitingen unterbreitet dem Regierung.s~
rat den Erschiiessungsplafl,StraSSefl-U~auliflipj~~r
GB Deitingen Nr. 313 zur Genehmigung.

Die Gemeinde Deitingen hat bereits in einem früher erlassenen
Strassen- und Baulinienpian die Strassenerschliessung des
Baugebietes hGrabmattu, welches auch die Par~elle GB Nr. 313
einschliesst, Dianlich aufgezeigt. Nachdem in der Zwischen
zeit die Arbeiten zur OrtsplanungsrevisiOn in Angriff ge
nommen wurden, hat der Gemeinderat der vom kant. Amt für
Raumplanung beantragten Sistierung der regierungsrätlichen
Genehmigung des Erschiiessungsplanes Grabmatt zugestimmt. Im
neuen, noch nicht rechtskräftigen Zonenpian sind nun ver
schiedene Baugebiets- und Nutzungsänderungen vorgesehen,
welche auch ein anderes Erschliessungskohzept zur Folge
haben. Der Gemeinderat hat deshalb an seiner Sitzun~ vom
26, Januar 1985 beschlossen, auf die früher beantra~te Ge
nehmigung des Strassen- und Baulinienpianes ~Grabmatt‘t de
finitiv zu verzichten.

Der nun vorliegende Erschliessungspian regelt die strassen
mässige Erschliessung der Parzelle GB Nr. 313 und stützt sich
auf das Konzept der überarbeiteten und gegenwärtig im Auf
lageverfahren stehenden Ortsplanung. Die der Gesamtplanung
vorgezogene Erschliessung der Parzelle GB Nr. 313 ist in sich
abgeschlossen und präjudiziert das übrige Erschiiessungsne~z
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nicht.

Die ö~ff~ntliche Auflage erf~lgte in der Zeit vom 27. Sep
tember bis 28. Oktober 1984. Innert nützlicher Frist wurden
keine Einsprachen eingereicht, so dass der Gemeinderat den
Erschliessungsplan an seiner Sitzung vom 14. November 1984
genehmigen konnte,

Formell wurde das Ver.fahren~ richtig durchgeführt~

Materiell sind keine Bemerkungen zu machen,

Es wird

beschlossen:

1, Der Erschliess.ungsplan, Strassen- und Baulinienpian GB
Deitinge~n Nr. 313 der Einwohnergemeinde Deitingen wird ge
nehmigt. ‚.

2, Die Gemeinde wird eingeladen,. dem Amt für Raumplanung bis
zum 30, Juni 1985 noch einen mit dem Genehmigungsvermerk der
Gemeinde, versehenen Erschliessungsplan zuzustellen,

3. Bestehende Pläne und. Reglemente sind auf den Geltungsbe
reich des vorliegenden PLanes nicht anwendbar, soweit sie
diesem widersprechen,

Genehmigungsgebühr: Fr. 200,-- Kto. 2000-431,00
Pubiikationskosten: Fr,23,-- Kto. 2020-435,00

Fr. 22~-~- zahlbar innert 30 Tagen

• (Staatskanzlei Nr. ~9 ) ES

• •• ‚~ •. Der Staatsschreiber:
Ausfertigungen Seite 3 •~ . ~(~j~
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Bau-Departement (2) Bi/uh
Amt für Raumplanung (3), mit Akten und 1 gen. Plan
Amt für Wasserwirtschaft (2)
Amtschreiberei Kriegstetten, 4500 Soiothurn
Fjnanzverwaltung/DebitOreflbUChhaltung

Ammannamt der EG, 4707 Deitingen, mit 1 gen. Plan (folgt
später)
mit Einzahlungsschein / EINSCHREIBEN
Ingenieurbüro Marcei Spichiger, Luzernstrasse 34,
4552 Derendingen

Amtsblatt Publikation:
Der Erschiiessungsplan, Strassen- und Baulinienpian über GB
Deitingen Nr. 313 der Einwohnergemeinde Deitingen wird ge
nehmigt.




